
die Obersten Staatsanwälte der Länder 
werden auf Vorschlag der Landesregie
rungen von den Landtagen gewählt.
Die übrigen Richter werden von den Lan
desregierungen ernannt.

Artikel 132 
Die Richter des Obersten Gerichtshofes 
und der Oberste Staatsanwalt der Repu
blik können von der Volkskammer abbe
rufen werden, wenn sie gegen die Verfas
sung und die Gesetze verstoßen oder ihre 
Pflichten als Richter oder als Staatsan
walt gröblich verletzen.
Die Abberufung erfolgt nach Einholung 
des Gutachtens eines bei der Volkskam
mer zu bildenden Justizausschusses.
Der Justizausschuß besteht aus dem Vor
sitzenden des Rechtsausschusses der 
Volkskammer, aus drei Mitgliedern der 
Volkskammer, zwei Mitgliedern des 
Obersten Gerichtshofes und einem Mit
glied der Obersten Staatsanwaltschaft. 
Den Vorsitz führt der Vorsitzende des 
Rechtsausschusses. Die übrigen Aus
schußmitglieder werden von der Volks
kammer für die Dauer der Wahlperiode 
gewählt. Die dem Justizausschuß ange
hörenden Mitglieder des Obersten Ge
richtshofes und der Obersten Staatsan
waltschaft dürfen nicht Mitglieder der 
Volkskammer sein.
Die durch die Landtage gewählten und 
durch die Landesregierungen ernannten 
Richter können von den betreffenden 
Landtagen abberufen werden. Die Abbe
rufung erfolgt nach Einholung eines Gut
achtens des bei dem betreffenden Land
tag zu bildenden Justizausschusses. Der 
Justizausschuß besteht aus dem Vorsit
zenden des Rechtsausschusses des Land
tages, aus drei Mitgliedern des Land
tages, zwei Mitgliedern des Obersten Ge
richts und einem Mitglied der Obersten 
Staatsanwaltschaft des Landes. Den Vor
sitz führt der Vorsitzende des Rechts
ausschusses. Die übrigen Ausschußmit
glieder werden von dem betreffenden 
Landtag für die Dauer der Wahlperiode 
gewählt. Die dem Justizausschuß ange
hörenden Mitglieder des Obersten Ge
richts und der Obersten Staatsanwalt

schaft dürfen nicht Mitglieder des Land
tages sein.
Die von den Landesregierungen ernann
ten Richter können unter den gleichen 
Voraussetzungen von den Landesregie
rungen abberufen werden, jedoch nur mit 
Genehmigung des Justizausschusses des 
betreffenden Landtages.

Artikel 133 
Die Verhandlungen vor den Gerichten 
sind öffentlich.
Bei Gefährdung der öffentlichen Sicher
heit und Ordnung oder der Sittlichkeit 
kann die Öffentlichkeit durch Gerichts
beschluß ausgeschlossen werden.

Artikel 134 
Kein Bürger darf seinen gesetzlichen 
Richtern entzogen werden. Ausnahmege
richte sind unstatthaft. Gerichte für be
sondere Sachgebiete können vom Gesetz
geber nur errichtet werden, wenn sie für 
im voraus und allgemein bezeichnete Per
sonengruppen oder Streitgegenstände zu
ständig sein sollen.

Artikel 135 
Strafen dürfen nur verhängt werden, 
wenn sie zur Zeit der Tat gesetzlich 
angedroht sind.
Kein Strafgesetz hat rückwirkende Kraft. 
Ausgenommen sind Maßnahmen und die 
Anwendung von Bestimmungen, die zur 
Überwindung des Nazismus, des Faschis
mus und des Militarismus getroffen wer
den oder die zur Ahndung von Ver
brechen gegen die Menschlichkeit not
wendig sind.

Artikel 136 
Bei vorläufigen Festnahmen, Hausdurch
suchungen sowie Beschlagnahmen im Er
mittlungsverfahren ist die richterliche 
Bestätigung unverzüglich einzuholen. 
Über die Zulässigkeit und Fortdauer 
einer Freiheitsentziehung hat nur der 
Richter zu entscheiden. Verhaftete sind 
spätestens am Tage nach dem Ergreifen 
dem Richter vorzuführen. Wird von ihm 
die Untersuchungshaft angeordnet, so 
hat er in regelmäßigen Abständen zu 
prüfen, ob ihre Fortdauer gerechtfertigt 
ist.
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